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Antrag an den Rat der Stadt Halle 
 
Die Stadt Halle erstellt für das Stadtzentrum mit vorwiegend Gebäudealtbe-

stand, insbesondere Kirchplatz, obere Bahnhofstr., Rosenstr., Lange Str., 

Wertherstr., ein "Energetisches Quartierskonzept" und beantragt Fördergelder 

für Planung und Umsetzung.  

Begründung: 

Ein Großteil der CO2-Emissionen entstehen im Wärmebereich. Gerade im Altbau-

bestand muss angesetzt werden, weil hier der Energieverbrauch und die Kli-

maschädlichkeit besonders hoch sind.  

Deshalb wird die Entwicklung und Umsetzung  Energetischer Quartierskonzepte  

von der KfW  gefördert.  

Das  beinhaltet: Maßnahmen zur Gebäudemodernisierung, Errichtung von Nahwär-

menetzen auf Grundlage Erneuerbarer Energien, Zubau von Solaranlagen (PV und 

Kollektoren) Errichtung kleiner Nahwärmenetze mit BHKW-Technik, Energieein-

sparung, Maßnahmen im Bereich Mobilität.  

Aus dem KfW-Programm "Energetische Stadtsanierung-Quartiersversorgung"       

werden zudem zinsverbilligte Darlehen und Tilgungszuschüsse für Investitionen in 

eine energieeffiziente Infrastruktur im Quartier für Wärme-, Kälte-, Wasser-, und Ab-

wassersysteme vergeben.  

Auch können Mittel aus der Förderinitiative "EnEff.Gebäude 2050" des BWirt-

sch.Min.für klimaneutrale Gebäude und Quartiere infrage kommen.   

Für die Fraktion      

Jochen Stoppenbrink                    Dieter Jung  

Frau 
 
Bürgermeisterin 
 
Anne Rodenbrock-Wesselmann 
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JOCHEN STOPPENBRINK, HENGEBERG 6, 33790 HALLE FRAKTION IM RAT DER 

STADT HALLE (WESTF.) 
 

Jochen Stoppenbrink 

Fraktionsvorsitzender 

 

Hengeberg  6 

33790 Halle/Westf. 

Tel: (05201) 73 33 4 

 

stoppenbrink@live.de 

 
 

Halle/Westf., DATUM!!! 

 
 

                                                                                                                           

                                                                                                                                                            
Halle, den 07.02..2019 


